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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

03.06.1992 

Geschäftszahl 

91/13/0176 

Rechtssatz 

Bei einem bloß werbeähnlichen Aufwand sind die Voraussetzungen für eine Abzugsfähigkeit von 
Repräsentationsaufwendungen nicht gegeben. 


